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Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/5655 vom 10.03.2015

2. Plenarprotokoll Nr. 40 vom 11.03.2015

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/6674 des UV vom 16.04.2015

4. Beschluss des Plenums 17/6906 vom 10.06.2015

5. Plenarprotokoll Nr. 46 vom 10.06.2015



 

17. Wahlperiode 10.03.2015 Drucksache 17/5655 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Benno Zierer, Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) 
Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joa-
chim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Peter Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, 
Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) 

Lebensmittelrecht: Vereine und Handwerksbetrie-
be nicht im Ungewissen lassen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Vereine 
und Ehrenamtler in Bayern unverzüglich und leicht 
verständlich darüber zu informieren, nach welchen 
Kriterien sie ermitteln können, ob sie als Lebensmit-
telunternehmer im Sinne der Lebensmittelinformati-
onsverordnung (LMIV) gelten und welche Folgen dies 
für sie hat. In diesem Zusammenhang sind verbindli-
che Kriterien für die zuständigen Überwachungsbe-
hörden zu definieren, um regional unterschiedliche 
Entscheidungen zu vermeiden. 

 

 

 

Begründung: 

Bei den Vereinen und Ehrenamtlern herrscht große 
Unsicherheit darüber, ob sie die für Lebensmittelun-
ternehmer geltenden Pflichten umsetzen müssen oder 
nicht. Weder die Lebensmittelinformationsverordnung 
(LMIV) noch die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforde-
rungen des Lebensmittelrechts treffen hierzu eine 
eindeutige Aussage. Lebensmittelunternehmen sind 
danach „alle Unternehmen, gleichgültig, ob sie auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob 
sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der Produk-
tion, der Verarbeitung oder dem Vertrieb von Le-
bensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausfüh-
ren“. 

Im Erwägungsgrund 15 der LMIV wird jedoch ausge-
führt, dass das Unionsrecht nur für Unternehmen gel-
ten soll, wobei der Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen gewissen Orga-
nisationsgrad voraussetzt. 

Ob und für welche Vereine die Pflichten der LMIV nun 
gelten, ergibt sich daraus noch nicht, weswegen das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
auf eine Anfrage des Deutschen Olympischen Sport-
bunds hin mitgeteilt hat: „Da in Deutschland die Län-
der für den Vollzug der lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften zuständig sind, liegt es schließlich im Er-
messen der zuständigen Kontrollbehörden der Bun-
desländer zu entscheiden, ob eine Kennzeichnungs-
pflicht vorliegt oder nicht. Ob ein geschäftliches Inte-
resse und eine unternehmerische Tätigkeit vorliegen, 
ist also im Einzelfall von der zuständigen Behörde zu 
bewerten. Deshalb wird empfohlen, im konkreten Ein-
zelfall den Kontakt zur zuständigen Überwachungs-
behörde zu suchen.“ 

An diesem Punkt muss der Freistaat den Vereinen 
und den Ehrenamtlern entgegenkommen und einheit-
liche Abgrenzungskriterien definieren, um regional 
unterschiedlichen Verwaltungsentscheidungen entge-
genzuwirken. Diese Kriterien sind den Betroffenen in 
leicht verständlicher Art und Weise zugänglich zu 
machen, so dass jeder Verein und jeder Ehrenamtler 
schnell und rechtssicher ermitteln kann, welche recht-
lichen Vorgaben in Bezug auf die LMIV für ihn gelten. 

Dies ist auch gegenüber den kleineren Betrieben im 
Lebensmittelhandwerk nur fair, denn für diese stellen 
professionell arbeitende Vereine mit großen Veran-
staltungen eine ernst zu nehmende Konkurrenz dar. 



und Herren, lieber Kollege Glauber, der Dialog, den
Sie hier einfordern, findet längst statt.

Die Erhebungen sind mittlerweile durchgeführt. Das
Ergebnis der Untersuchung wird in wenigen Wochen
vorliegen. Dann sollen die Gemeinden angehört wer-
den, die bei der Erhebung eine eigene Einschätzung
abgegeben haben, die sich nicht mit den Untersu-
chungsergebnissen deckt. Die Gemeinden haben da-
durch die Gelegenheit, Argumente vorzutragen, die
sich aus den spezifischen örtlichen Gegebenheiten
ableiten lassen. Erst auf dieser Grundlage erscheint
die abschließende Bewertung durch den Verord-
nungsgeber möglich, in welchen Gebieten die Miet-
preisbremse einzuführen ist.

Meine Damen und Herren, wir wollen die Mietpreis-
bremse so schnell wie möglich einführen. Ich warne
aber vor einem Schnellschuss. Nur auf der Grundlage
solider und aktueller Daten kann eine passgenaue
Festlegung der Gebiete mit angespanntem Woh-
nungsmarkt und damit eine rechtssichere Umsetzung
gelingen. Eine bloße Übernahme der Gebietskulissen
zur im Jahr 2013 erlassenen Zweiten Kappungsgren-
zesenkungsverordnung erfüllt, Herr Kollege Lotte,
diese Voraussetzung nicht, und zwar deshalb, weil
der Datenbestand, der dieser Verordnung zugrunde
liegt, aus dem Jahre 2010 stammt. Das bietet keine
Rechtssicherheit in möglichen Rechtsstreitigkeiten.
Um es noch einmal zu sagen: Ja zu einer zügigen
Umsetzung der Mietpreisbremse, aber nur dort, wo
die Voraussetzungen tatsächlich vorliegen.

Meine Damen und Herren, schon seit den Neunziger-
jahren schreiben wir die Wohnungsgebieteverordnung
in regelmäßigen Abständen fort. Die Kappungsgren-
zesenkungsverordnung haben wir unverzüglich erlas-
sen. Wir werden auch die Mietpreisbremse ehestmög-
lich erlassen; denn Mietern ist nicht mit großen
Worten, sondern nur mit Taten wirklich geholfen. Wir
handeln, und zwar schon seit geraumer Zeit.

Ich empfehle Ihnen, dem Antrag der CSU zuzustim-
men. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Herr
Staatsminister. – Kolleginnen und Kollegen, nachdem
die 15 Minuten seit Ankündigung der namentlichen
Abstimmung noch nicht um sind, frage ich die CSU-
Fraktion, ob sie auf die namentliche Abstimmung ver-
zichtet, sodass ich jetzt gleich zur Abstimmung kom-
men kann. –

(Zurufe)

– Vielen Dank.

Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen damit
zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder ge-
trennt.

(Unruhe)

Kolleginnen und Kollegen, ich lasse zunächst über
den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, Drucksa-
che 17/5650, abstimmen. Wer diesem Antrag seine
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – SPD, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – CSU und die
Fraktion der FREIEN WÄHLER. Stimmenthaltungen?
– Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abge-
lehnt.

(Anhaltende Unruhe)

– Ich würde darum bitten, dass wir uns wenigstens bei
den Abstimmungen so platzieren, dass man abstim-
men kann. 

Ich lasse jetzt über den Dringlichkeitsantrag der CSU-
Fraktion, Drucksache 17/5670, abstimmen. Wer die-
sem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte
ich um das Handzeichen. – CSU, SPD, Fraktion der
FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich anzuzei-
gen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Bei Stimment-
haltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist
dieser Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Ich lasse jetzt über den Dringlichkeitsantrag der Frak-
tion der FREIEN WÄHLER, Drucksache 17/5671, ab-
stimmen. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – SPD, Fraktion der
FREIEN WÄHLER, Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. –
CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist
auch dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen
17/5651 sowie 17/5653 mit 17/5658 und 17/5672 wer-
den in die zuständigen federführenden Ausschüsse
verwiesen.

Ich darf den Tagesordnungspunkt 5 aufrufen:

Antrag der Abgeordneten
Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Klaus Adelt
u. a. und Fraktion (SPD),
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Benno Zierer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/5655 

Lebensmittelrecht: Vereine und Handwerksbetriebe nicht im Un-
gewissen lassen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Nikolaus Kraus 
Mitberichterstatter: Michael Brückner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 28. Sitzung am 16. April 2015 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Benno Zierer, Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glau-
ber, Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leo-
pold Herz, Peter Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael 
Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Wid-
mann und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/5655, 17/6674 

Lebensmittelrecht: Vereine und Handwerksbetriebe nicht im Un-
gewissen lassen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 3)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? –

 Keine Stimmenthaltungen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bis die Auszählung abgeschlossen ist, fahren wir in 

der Tagesordnung fort.
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